
  08.11.2023 

Zusammenfassung: Erfahrungen und Auffälligkeiten bei Kontrollen im Pflanzenschutz 

Allgemein: 

- oftmals fallen bei Kontrollen ähnliche Probleme auf, die zu Sanktionen führen 

- als Grund wird fehlende Kenntnis genannt, bei sachkundigen Personen werden die 

Kenntnisse allerdings erwartet 

- häufige Auffälligkeiten/Verstöße bei Anwendern von PSM sind im Folgenden dargestellt 

Thema: Aufzeichnungen der PS-Anwendungen 

- Verstoß: Aufzeichnungen fehlen, sind unvollständig oder unleserlich, Anwender, Fläche etc. 

ist nicht eindeutig, Bezeichnungen der einzelnen PSM sind nicht richtig/unvollständig 

angegeben (auch in Packs ist Einzelauflistung der PSM notwendig) 

- Info: Aufzeichnungen immer schlagspezifisch erstellen, Mittel einzeln und leserlich auflisten 

- Verstoß: LU oder Nachbar führt PS aus, Aufzeichnungen fehlen beim Betrieb, es liegen nur 

Rechnungen oder Lieferscheine des Ausführenden beim Betriebsleiter vor 

- Info: Betriebsleiter sind verpflichtet, die Aufzeichnungen für die bewirtschafteten Flächen 

selbst vollständig und leserlich zu führen 

Thema: Anzeigepflicht bei Anwendung für andere Betriebe (z.B. LU) 

- Verstoß: keine Meldung an den PSD NRW, obwohl PSM für andere Betriebe angewendet 

werden 

- Info: Anzeige nach §10 PflSchG ist immer verpflichtend, wenn für andere Betriebe PSM 

angewendet werden, Anzeige ist kostenfrei und einmalig zu erbringen, Formular zu finden 

unter: 

https://www.landwirtschaftskammer.de/landwirtschaft/pflanzenschutz/genehmigungen/anzeige

n/anzeigepflicht-pflanzenschutzmittel.htm 

Thema: Beobachtungs- und Meldepflicht bei Verfrachtung clomazonehaltiger PSM 

- Verstoß: Anwender ist verpflichtet, das Umfeld behandelter Flächen zu beobachten und ggf. 

Verfrachtung/Schäden an benachbarten Flächen zu melden 

- Info: Flächen über vorgeschriebene Zeit regelmäßig kontrollieren, Schäden an den PSD 

melden (Mittel z.B. Colzor Trio, Nimbus CS etc.) 

Thema: Nicht-Kulturland-Anwendungen (Betriebsgelände, unter Zäunen etc.) 

- Verstoß: Anwendung von PSM auf nicht gärtnerisch o. landwirtschaftlich genutzten Flächen, 

dazu zählen auch Schotterflächen, begrünte Wege, Ackerraine, Flächen unter E-Zäunen etc.  

- Info: Anwendung auf o.g. Flächen nur mit Genehmigung des PSD (nur unter besonderen 

Voraussetzungen möglich 

Thema: Nicht-Kulturland-Anwendungen – Missbrauch von Alternativprodukten als PSM 

- Verstoß: Hausmittel (Salz, Biozide in Reinigern etc.) werden eingesetzt, z.B. im 

Hausgartenbereich 

- Info: zugelassene alternative Möglichkeiten sind auf der Homepage der LWK beim PSD zu 

finden 

Thema: Anwendnung glyphosathaltiger Mittel in Wasserschutzgebieten (WSG) 

- Verstoß: Anwendung von glyphosathaltigen PSM in WSG 

- Info: Anwendung ist nach PflSchAnwVO verboten 

https://www.landwirtschaftskammer.de/landwirtschaft/pflanzenschutz/genehmigungen/anzeigen/anzeigepflicht-pflanzenschutzmittel.htm
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Thema: Verbot von Herbiziden und bienen-/betäubergefährlichen Insektiziden in Naturschutzgebieten 

(NSG) 

- Verstoß: Anwendung o.g. PSM 

- Info: Auflagen der PSM beachten, z.B. bei B4-Mitteln (wie Karate Zeon) Auflage NN410  

Verbot der Anwendung, Ausnahmegenehmigungen können in gewissen Fällen beim PSD 

wegen wirtschaftlicher Einbußen beantragt werden, ansonsten Beantragung eines 

Erschwernisausgleichs über ELAN möglich 

Thema: Abstände zu Gewässern 

- Verstoß: Abstände zu Gewässern nach PflSchAnwV) werden nicht eingehalten 

- Info: entweder 10 m Abstand bei Kultur oder mindestens 5 m dauerhaft begrünter Streifen in 

NRW zu mindestens periodisch wasserführenden Gewässern, gelegentlich wasserführende 

Gräben sind ausgenommen, entscheidend ist Situation vor Ort, Vorsicht ist geboten 

Thema: Abstände zu Wohnbebauung und Gärten 

- Verstoß: Mindestabstände bei der Anwendung von PSM werden nicht eingehalten 

- Info: bei Flächenkulturen (z.B. Acker, Grünland) 2 m Abstand, bei Raumkulturen (z.B. 

Obstbau) 5 m Abstand 

Thema: Grundsätze der guten fachlichen Praxis 

- Verstoß: Anwendung bei zu hohen Windgeschwindigkeiten, zu hoher Druck, keine 

abdriftmindernden Düsen, zu hohe Fahrgeschwindigkeiten, Gestänge zu hoch  Abdrift  

Anzeige 

- Info: Grundsätze der guten fachlichen Praxis beachten, siehe Homepager der LWK, PSD 

Thema: Anwenderschutz 

- Verstoß: Bestimmungen werden nicht eingehalten, Schutzausrüstung beim Anmischen wird 

nicht getragen, wenn spritzen bei offener Heckscheibe  Pflicht Schutzkleidung auf dem 

Schlepper 

- Info: Schutzkleidung anziehen beim Anmischen, ggf. in separater Box (nicht in der Kabine) 

mitführen, wenn notwendig 

Thema: Gefälschte PSM 

- Verstoß: Einsatz gefälschter PSM, fehlende Kenntnis beim Anwender, z.B. bei günstigem 

Kauf im Internet 

- Info: Kauf bei seriösem Vertrieb, bestimmte Merkmale müssen bei Mitvertrieb bzw. 

Parallelhandelsmittel gleich sein, z.B. chemische Zusammensetzung, Kern der 

Zulassungsnummer, UN-Nr. eingeprägt auf den Behältern etc.  


